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Steuerrecht, Art. 82 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 StG, Art. 178bis Abs. 2 StG. Der
Verkauf von Wohnungen zu 14% bzw. 17.8% unter dem amtlichen
Verkehrswert stellt eine verdeckte Gewinnausschiittung dar, wenn der
Verkaufer immobilienkundig ist, kein Notverkauf vorliegt und zwischen
Verkaufer und Kaufer eine Giber das normale Mass hinausgehende Nahe
ersichtlich ist. Die Behorden haben keine Tatsachen zu erganzen, welche
nicht aktenkundig sind und die der Beschwerdegegner trotz ausreichender
Mdglichkeiten ungeniigend belegt hat. Geschéaftsmassige Aufwadnde miissen
zweifelsfrei begriindet werden. Unangefochtene und damit rechtskraftig
gewordene amtliche Schatzungen sind fiir die laufende Steuerperiode
verbindlich (Verwaltungsgericht, B 2014/33). Entscheid vom 24. Marz 2016

Besetzung

Prasident Eugster; Verwaltungsrichter Linder, Bietenharder; Ersatzrichter Engeler,

Gminder; a.o. Gerichtsschreiber Tschumi

Verfahrensbeteiligte
Kantonales Steueramt, Davidstrasse 41, Postfach 1245,
9001 St. Gallen,

Beschwerdefihrer,
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gegen
Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen,

Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

und

X. Immobilien AG,

Beschwerdegegnerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Eisenring, Bahnhofstrasse 18, 9230 Flawil,
Gegenstand

Kantonssteuern aufgrund des Rechnungsabschlusses per 31. Dezember 2010

Das Verwaltungsgericht stellt fest:
A.

a. Die X. Immobilien AG (friher X. Invest AG) mit Sitz in U. erwarb am 13. Februar 2009
von A.A. und B.B., das Grundstlick Nr. 000 in Z. mit Wohn- und Geschaftshaus. Darauf
erstellte die X. Immobilien AG — nach Abbruch des bestehenden Geb&udes und der
Abparzellierung einer Flache von 461 m? — ein Wohnhaus mit Eigentumswohnungen
(Projekt ,)Y."). Alle sechs Eigentumswohnungen des Projekts ,)Y.“ wurden im Verlauf
des Jahres 2010 verkauft.

b. In der Steuererklarung 2010 (act. 7/6/Akten des Steueramts I/1) deklarierte die X.
Immobilien AG flir das Geschéftsjahr 2010 einen steuerbaren Reingewinn von CHF
356'281 und ein steuerbares Eigenkapital von CHF 480'893. Mit
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Veranlagungsvorschlag vom 4. Oktober 2012 (act. 7/6/Akten des Steueramts |/7) und
mit definitiver Veranlagungsverfigung vom 18. Januar 2013 (act. 7/6/Akten des
Steueramts 1/9) legte das Kantonale Steueramt St. Gallen den im Kanton St. Gallen
steuerbaren Reingewinn — unter Beriicksichtigung von Aufrechnungen im Betrag von
CHF 471'996 und eines zusétzlichen Abzugs fir Steuerriickstellungen in der H6he von
CHF 68'000 — auf CHF 439'802 (satzbestimmend CHF 760'200) fest. Beim steuerbaren
Eigenkapital rechnete das Steueramt als Gewinn versteuerte stille Reserven im Betrag
von CHF 133'000 und verdecktes Eigenkapital in der Héhe von CHF 3'677'326 auf und
veranlagte den im Kanton St. Gallen zu versteuernden Anteil mit CHF 1'307'000
(satzbestimmend CHF 4'291'000).

c. Mit Eingabe vom 8. Februar 2013 (act. 7/6/Akten des Steueramts 1/9) erhob die X.
Immobilien AG, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Eisenring, Einsprache gegen die
definitive Veranlagungsverfiigung vom 18. Januar 2013. Sie beantragte, auf die
Aufrechnung beim Reingewinn im Betrag von CHF 201'000 sowie auf die Aufrechnung
beim Eigenkapital im Betrag von CHF 133'000, welche mit der Nichtbilanzierung des
abparzellierten Grundstiicks Nr. 0001 Z. begriindet wurden, sei zu verzichten. Zudem
sei von der Aufrechnung beim Reingewinn im Betrag von CHF 202'000 wegen
geschéaftsmassig nicht begriindeten Aufwands Abstand zu nehmen. Mit Entscheid vom
24. April 2013 (act. 7/6/Akten des Steueramts 1/10) hiess das Steueramt die Einsprache
teilweise gut, indem es die Aufrechnung im Zusammenhang mit dem abparzellierten
Grundsttck beim Reingewinn von CHF 201'000 auf CHF 138'000 und die Aufrechnung
beim Eigenkapital auf CHF 70°000 reduzierte. Gleichzeitig rechnete es beim
steuerbaren Reingewinn zuséatzliche CHF 70000 als Gewinnvorwegnahme auf. Diese
Aufrechnung begriindete das Steueramt damit, dass der Verkauf einer Wohnung des
Projekts ,)Y.“ an A.A. zu einem vereinbarten Kaufpreis von CHF 1200000 in der
Buchhaltung der X. Immobilien AG nur mit CHF 1°130‘000 CHF verbucht worden sei.

B. Gegen den Einspracheentscheid erhob die X. Immobilien AG mit Eingabe vom
24. Mai 2013 (act. 7/1) Rekurs bei der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St.
Gallen. Beantragt wurde, auf die Aufrechnungen von CHF 202'000 (geschéftsmassig
nicht begriindeter Aufwand) und von CHF 138'000 (nicht bilanziertes Grundstlick) sei
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zu verzichten und der im Kanton St. Gallen steuerbare Reingewinn — unter
BerUcksichtigung einer Reduktion der Steuerrtickstellung auf CHF 12'000 - sei auf CHF
162'802 (zum Satz von CHF 483'277) herabzusetzen (Ziff. 1). Im Weiteren sei die
Aufrechnung von CHF 70'000 nicht als Gewinnvorwegnahme bzw. verdeckte
Gewinnausschittung an B.B. vorzunehmen (Ziff. 2) und das im Kanton St. Gallen
steuerbare Eigenkapital sei auf CHF 1'218'549 (zum Satz von CHF 4'158'000)
festzusetzen (Ziff. 3); unter Kosten- und Entschadigungsfolge des Rekursgegners

(Ziff. 4). Mit Entscheid vom 21. Januar 2014 (act. 3) hiess die
Verwaltungsrekurskommission den Rekurs teilweise gut und wies die Sache an das
Steueramt zurlck. Sie folgte der X. Immobilien AG insoweit, als sie die Zahlung Uber
CHF 202000 als geschaftsmassig begriindet erachtete und von einer entsprechenden
Aufrechnung beim Reingewinn absah. Zudem stellte sie fest, dass die Aufrechnung von
CHF 70000 im Zusammenhang mit dem von A.A. bis Ende 2010 nicht einbezahlten
Kaufpreisrest nicht als verdeckte Gewinnausschittung oder Gewinnvorwegnahme zu

qualifizieren sei.

C.

a. Gegen diese Entscheidung der Verwaltungsrekurskommission (Vorinstanz) erhob
das Kantonale Steueramt (Beschwerdeflihrer) mit Eingabe vom 21. Februar 2014
(act. 1) Beschwerde beim Verwaltungsgericht mit dem Antrag, der Rekursentscheid
vom 21. Januar 2014 sei aufzuheben (Ziff. 1). Im Weiteren sei der im
Einspracheentscheid vom 24. April 2013 festgesetzte steuerbare Reingewinn im Sinn
einer reformatio in peius um CHF 305'800 zu erhéhen; dementsprechend sei der im
Kanton St. Gallen steuerbare Reingewinn auf CHF 752'600 zum Satz von CHF
1'073'000 und das im Kanton St. Gallen steuerbare Eigenkapital auf CHF 1'251'800
zum Satz von CHF 4'191'800 festzusetzen (Ziff. 2).

b. Mit Vernehmlassung vom 27. Februar 2014 (act. 6) schloss die Vorinstanz — unter
Verweis auf die Erwégungen des angefochtenen Urteils — auf Abweisung der
Beschwerde und wies darauf hin, dass sich der Beschwerdeflhrer auf Akten stitze, die

der Vorinstanz nicht bekannt waren.
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c. Die X. Immobilien AG (Beschwerdegegnerin) beantragte in ihrer
Beschwerdevernehmlassung vom 5. Mai 2014 (act. 11) Abweisung der Beschwerde
(Ziff. 1). Im Weiteren sei auf die Aufrechnung von CHF 138'000 (nicht bilanziertes
Grundstuck) zu verzichten und der im Kanton St. Gallen steuerbare Reingewinn sei —
unter Bericksichtigung einer Reduktion der Steuerrlickstellung auf CHF 12'000 — auf
CHF 162'802 (zum Satz von CHF 483'277) herabzusetzen (Ziff. 2); unter Kosten- und

Entschadigungsfolge zulasten des Beschwerdeflhrers (Ziff. 3).

d. Mit Replik vom 23. Juni 2014 (act. 18) dusserte sich der Beschwerdeflhrer zu den
Stellungnahmen von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin. Zu dieser Eingabe nahm die
Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 20. August (act. 24) abschliessend Stellung und
reichte eine Kostennote (act. 26) ein. Die Beschwerdefiihrerin und die Vorinstanz

verzichteten stillschweigend auf eine weitere Vernehmlassung.

e. Auf die Darlegungen der Parteien in den Eingaben dieses Verfahrens wird, soweit flr

den Entscheid wesentlich, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1. Die sachliche Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 196
Abs. 1 des Steuergesetzes, sGS 811.1, StG; Art. 59 Abs. 1 des Gesetzes Uber die
Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1, VRP). Das kantonale Steueramt ist zur
Beschwerdeflihrung legitimiert (Art. 196 Abs. 1 StG). Angefochten ist vorliegend ein
Ruckweisungsentscheid. Ein solcher ist vor Verwaltungsgericht unter anderem dann
anfechtbar, wenn der unteren Instanz, an welche die Sache zurlickgewiesen wird, kein
Entscheidungsspielraum mehr verbleibt und die Rickweisung wie im vorliegenden Fall
nur noch der (rechnerischen) Umsetzung des oberinstanzlich Angeordneten dient (vgl.
BGE 134 1l 124 E. 1.3). Die Beschwerdeeingabe vom 21. Februar 2014 (act. 1) wurde
rechtzeitig eingereicht und entspricht formal und inhaltlich den gesetzlichen
Anforderungen (Art. 161 Abs. 1 StG in Verbindung mit Art. 64 und Art. 48 Abs. 1 VRP).

Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.
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Die Kognition des Verwaltungsgerichts ist auf Rechtsverletzungen beschrankt; der
Beschwerdeflhrer kann sich sodann auch darauf berufen, die angefochtene Verfligung
oder der angefochtene Entscheid beruhe auf einem unrichtig oder unvollsténdig
festgestellten Sachverhalt (Art. 61 VRP).

2. Der Beschwerdeflhrer beantragt unter anderem, der steuerbare Reingewinn
sei im Sinne einer ,reformatio in peius“ um CHF 305°800 zu erhéhen. Als Begrindung
bringt er vor, es habe sich nach ergénzter Sachverhaltsermittlung herausgestellt, dass
die Beschwerdegegnerin die im Rahmen des Projekts ,Y.“ erstellten
Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und 0003 erheblich unter den amtlich geschéatzten
Verkehrswerten an ihr nahestehende Personen verkauft habe. Das Missverhéltnis
zwischen den Verkaufspreisen und den Verkehrswerten sei fir die Organe der
Beschwerdegegnerin erkennbar gewesen. Damit seien die Voraussetzungen der
verdeckten Gewinnausschuttung erflllt. Die Differenz zwischen den Kaufpreisen und
den amtlich geschéatzten Verkehrswerten seien demzufolge als verdeckte

Gewinnausschittungen beim steuerbaren Reingewinn aufzurechnen.

Dagegen wendet die Beschwerdegegnerin ein, die amtlichen Schatzungen wiesen
aufgrund von Schatzungsermessen Unscharfen auf und kénnten nur bedingt
herangezogen werden. Dies zeige sich deutlich bei der Schatzung des Grundstticks Nr.
0002. Zum ermittelten Wert von CHF 600‘000 werde ein Zuschlag von CHF 130‘000
vorgenommen. Wie sich dieser Zuschlag errechne, sei unklar. Es handle sich offenbar
um reines Ermessen. Bei der Schatzung des Grundstiicks Nr. 0004 mit einem
Verkehrswert von CHF 760°000 sei ein Zuschlag von CHF 110000 gemacht worden,
bei der Schatzung des Grundstiicks Nr. 0005 ein solcher von CHF 90000 und bei der
Schatzung des Grundstlicks Nr. 0003 gar ein solcher von CHF 180°000. Bei den
vereinbarten Verkaufspreisen flr die Grundstticke Nrn. 0002 und 0003 handle es sich
entgegen der Auffassung des Beschwerdefihrers um realistische Verkaufspreise, die
den damaligen Marktpreisen entsprochen hétten. Im Jahre 2009 habe die Finanzkrise
ihren Hohepunkt erreicht und es habe zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Kaufvertrage auf dem Immobilienmarkt eine Verunsicherung geherrscht. Wenn die
Steuerbehdrden nun hingingen und der Wirtschaft im Nachhinein vorschreiben
mochten, welche Preise sie finf Jahre friher hatte verlangen kénnen, dann werde es

fur jedes Unternehmen schwierig, Uberhaupt noch Geschéfte abschliessen zu kénnen.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 6/30



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Denn es musste immer damit gerechnet werden, dass die Steuerbehdrde flnf Jahre
spéter auf die Idee kommen kdnnte, den festgesetzten Preis nachtraglich noch zu

erhdhen.

2.1. Vorab ist festzuhalten, dass der Beschwerdeflhrer mit seinem Antrag um
Aufrechnung der Differenz zwischen den amtlich geschétzten Verkehrswerten und den
Kaufpreisen keine eigentliche reformatio in peius verlangt. Eine solche lage nur dann
vor, wenn der angefochtene Rekursentscheid im Verfahren vor Verwaltungsgericht zu
Ungunsten des Beschwerdefuhrers abgedndert wirde. Die beantragte Aufrechnung
zZielt aber nicht auf eine Schlechterstellung des Beschwerdeflihrers, sondern auf eine

Schlechterstellung der Beschwerdegegnerin.

Es stellt sich hingegen die Frage, ob auf den Antrag des Beschwerdefuhrers
eingetreten werden kann, nachdem die nunmehr vor Verwaltungsgericht beantragte
Aufrechnung nicht Gegenstand des Einsprache- und des Rekursverfahrens bildete.
Nach der Vorschrift von Art. 196 Abs. 2 StG, welche geméss Art. 2 Abs. 1 VRP der
allgemeinen Verfahrensordnung des VRP vorgeht, entscheidet das Verwaltungsgericht
im Steuerbeschwerdeverfahren, ohne an die Begehren der Beteiligten gebunden zu
sein. Richtschnur bildet allein das objektive Recht. Dies bedeutet aber nicht, dass das
Verwaltungsgericht Beliebiges zum Inhalt seines Entscheides machen darf. Es darf
keine Veranlagung Uberprifen, die als solche Gberhaupt nicht bestritten ist. Hingegen
hat es im Rahmen einer angefochtenen Veranlagung aufgrund des Sachverhalts und
der massgeblichen Vorschriften dem objektiven Recht zum Durchbruch zu verhelfen
(VerwGE B 2012/266 vom 12. Februar 2014 E. 2.4.1., www.gerichte.sg.ch; GVP 1972
Nr. 33). Daraus folgt insbesondere, dass eine Ausweitung des Sachverhalts von Amtes
wegen oder aufgrund entsprechender Parteivorbringen zuldssig sein muss und neue
Tatsachen bis zum Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids zu beriicksichtigen sind. In
steuerrechtlichen Beschwerdeverfahren sind neue tatsachliche Ausfiihrungen und
Aktenstlicke selbst dann zu beriicksichtigen, wenn sie bereits vor der Vorinstanz hatten
vorgebracht werden kénnen (vgl. VerwGE B 2011/203 vom 20. Marz 2012 E. 3,
VerwGE B 2011/202 vom 20. Marz 2012 E. 3, www.gerichte.sg.ch). Vorliegend
bedeutet dies, dass auf den Antrag des Beschwerdefihrers einzutreten ist, zumal es
den Parteien gestattet sein muss, etwas zu beantragen, was das Verwaltungsgericht
gestutzt auf Art. 196 Abs. 2 StG selbst ohne Parteibegehren zum
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Verfahrensgegenstand machen kénnte (VerwGE B 2015/80 vom 25. Februar 2016 E.

4.2, www.gerichte.sg.ch).

2.2, Offene und verdeckte Gewinnausschtttungen sowie Gewinnvorwegnahmen
stellen steuerbaren Reingewinn dar (Art. 82 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 StG). Eine verdeckte
Gewinnausschittung liegt vor, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfullt
sind: (1) Die Gesellschaft erbringt eine Leistung ohne entsprechende Gegenleistung,
wodurch das Geschéftsergebnis gemindert wird. (2) Mit der Leistung wird ein
Beteiligter oder eine diesem nahestehende Person oder Unternehmung beglnstigt; ein
der Gesellschaft fernstehender Dritter h&tte sie unter gleichen Bedingungen nicht
erhalten; die Leistung ist also ungewo6hnlich, mit einem sachgemassen
Geschéftsgebaren nicht vereinbar. (3) Der Charakter der Leistung bzw. das
Missverhaltnis zwischen Leistung und Gegenleistung ist fir die handelnden
Gesellschaftsorgane erkennbar (Zigerlig/Oertli/Hofmann, Das st. gallische Steuerrecht,
2014, 1ll. Rz. 111 f.).

Das Vorliegen einer Gewinnvorwegnahme ist an die gleichen Voraussetzungen
gebunden wie das Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschuttung (Zigerlig/Oertli/
Hofmann, a.a.O., lll. Rz. 117). Bei einer Gewinnvorwegnahme verzichtet die
Gesellschaft auf das an sich ihr zustehende Entgelt génzlich oder teilweise und
beglinstigt insoweit den Anteilsinhaber. Insbesondere der Verkauf eines offensichtlich
unter dem Markt- bzw. Verkehrswert liegenden Vermdgenswertes (z.B. einer
Liegenschaft) an eine nahestehende Person qualifiziert sich als Gewinnvorwegnahme,
die fUr die Verkauferin steuerrechtlich erfolgswirksam ist (Zigerlig/Oertli/Hofmann,
a.a.0., lll. Rz. 119; GVP 1988 Nr. 24). Eine bloss geringfugige Differenz zwischen
Marktwert und Verkaufspreis gentigt indes nicht fur die Annahme einer
Gewinnvorwegnahme. Ein relevantes Missverhaltnis liegt aber dann vor, wenn davon
auszugehen ist, dass die Gesellschaft von einem unbeteiligten Dritten in jedem Fall
einen héheren Preis verlangen wirde und nach den Verhaltnissen auf dem Markt auch
hatte verlangen kénnen (vgl. Zigerlig/Oertli/Hofmann, a.a.O., lll. Rz. 115).

2.3. Vorab ist zu beurteilen, ob beim Verkauf der Stockwerkeinheiten Nrn. 0002
und 0003 ein fur die Beschwerdegegnerin erkennbares Missverhaltnis zwischen dem

Verkaufspreis und dem Verkehrswert vorlag.
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2.3.1. Die Beschwerdegegnerin verkaufte die Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und
0003 mit 6ffentlich beurkundeten Kaufvertragen vom 10. Februar 2010 (act. 2/3 und
2/4) an C.B. und A.A. zu Kaufpreisen von CHF 628000 und CHF 1110000 (Preise je
ohne dazugehdrige Autoabstellplatze und Abstellrdume). Mit amtlichen Schatzungen
vom 18. November 2010 (act. 2/7 und 2/8) wurde der Verkehrswert der
Stockwerkeinheiten auf CHF 730000 und CHF 1350000 veranschlagt. Die
Verkaufspreise lagen damit um CHF 102°‘000 bzw. 14% (Stockwerkeinheit Nr. 0002)
und um CHF 240000 bzw. 17.8% (Stockwerkeinheit Nr. 0003) unter den amtlich
geschétzten Verkehrswerten. Die Differenz zwischen den amtlich geschéatzten
Verkehrswerten und den Verkaufspreisen erweist sich damit als erheblich und nicht

bloss als geringfiigig.

Vergleicht man die erzielten Verkaufserlése pro Wertquote zwischen den
verschiedenen Stockwerkeinheiten des Projekts ,,Y.“, zeigt sich folgendes Bild: Fur den
Verkauf der Stockwerkeinheiten Nrn. 0006, 0004 und 0005 betrug der Kaufpreis pro
Wertquote im Durchschnitt CHF 6°498. Bei der Stockwerkeinheit Nr. 0002 dagegen lag
der Kaufpreis pro Wertquote bei CHF 5‘065 und bei der Stockwerkeinheit Nr. 0003 bei
CHF 4'847. Die Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und 0003 wurden damit zu Kaufpreisen
pro Wertquote verdussert, welche im Vergleich zu den lGbrigen an fernstehende Dritte
verkauften Stockwerkeinheiten um CHF 1430 bzw. 22% (Stockwerkeinheit Nr. 0002)
und um CHF 1651 bzw. 25.4% (Stockwerkeinheit Nr. 0003) tiefer waren. Auch dieser
Vergleich legt nahe, dass die Verkaufspreise der Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und
0003 erheblich unter den auf dem Markt erzielbaren Verkehrswerten lagen, zumal
samtliche Stockwerkeinheiten des neu erstellten Projekts ,Y.“ innert weniger Monate
grundbuchamtlich verkauft wurden und sich die Stockwerkeinheiten Nr. 0002 und Nr.

0003 im Obergeschoss bzw. im Attikageschoss befinden.

Der Eindruck unterpreislicher Verkdufe bestatigt sich schliesslich auch im Licht der
Angaben in der Verkaufsdokumentation zum Projekt ,)Y.“, welche auf der Internetseite
der Beschwerdegegnerin 6ffentlich zuganglich ist (http://www. ...., abgerufen am 8.
Marz 2016, act. 28). In dieser Dokumentation wird flir die Stockwerkeinheit Nr. 0002 ein
Verkaufspreis von CHF 880000 und fir die Stockwerkeinheit Nr. 0003 ein
Verkaufspreis von CHF 1°450‘000 aufgefiihrt. Diese publizierten Verkaufspreise liegen
um CHF 252000 bzw. 40.1% (Stockwerkeinheit Nr. 0002) und um CHF 340000 bzw.
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30.6% (Stockwerkeinheit Nr. 0003) Uber den tatsachlich vereinbarten Verkaufspreisen.
Daraus lasst sich schliessen, dass die Beschwerdegegnerin offenbar selbst von
Wertvorstellungen ausging, die nicht nur weit Uber den tatsédchlich erzielten
Verkaufserldsen liegen, sondern auch héher sind als die amtlich geschatzten

Verkehrswerte.

Unter diesen Umstanden kann als nachgewiesen gelten, dass zwischen den
Marktwerten der Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und 0003 und den vereinbarten
Verkaufspreisen ein wesentliches bzw. offensichtliches Missverhéltnis bestand. Der
Hinweis der Beschwerdegegnerin auf eine Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons
Zurich, wonach erst bei einer Differenz von 25% von einem wesentlichen
Missverhaltnis gesprochen werden kénne, &ndert daran nichts. Dasselbe gilt flr den
Verweis der Beschwerdegegnerin auf die Praxis der st. gallischen Steuerbehérden zur
gemischten Schenkung. Nicht erkennbar ist sodann, was die Beschwerdegegnerin
unter Verweis auf BGE 115 Ib 274 E. 9b zu ihren Gunsten herbeifiihren mochte, bezieht
sich die zitierte Stelle doch auf die Konstellation, in der im Gegensatz zum vorliegenden
Fall nicht direkt bewiesen werden kann, dass einer nahestehenden Person von Seiten
einer Gesellschaft eine Leistung Gberhaupt zugekommen ist. Dahingestellt bleiben kann
schliesslich, ob der Weiterverkauf der Stockwerkeinheit Nr. 0005 im Jahr 2013 flr einen
Preis von CHF 890°000 — wie der Beschwerdeflhrer meint — als weiteres Indiz fir das

Missverhaltnis herangezogen werden kann.

2.3.2. Besteht ein wesentliches bzw. offensichtliches Missverhaltnis zwischen
Leistung und Gegenleistung, wird die Erkennbarkeit vermutet (Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl. 2009, Rz. 100 zu Art. 58 DBG). Diese
Vermutung greift vorliegend umso mehr, als der Gesellschaftszweck der
Beschwerdegegnerin unter anderem die Verdusserung von Liegenschaften und
Grundstlicken beinhaltet (www.zefix.ch), weshalb eine gewisse Kenntnis der Situation
auf dem Immobilienmarkt vorausgesetzt werden darf. Besondere Umsténde, die daftr
sprachen, dass das Missverhaltnis zwischen den Marktwerten und den vereinbarten
Verkaufspreisen flir die Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und 0003 fir die Organe der
Beschwerdegegnerin nicht erkennbar war, sind nicht ersichtlich. Soweit die
Beschwerdegegnerin geltend macht, sie habe die Kaufpreise bereits lange vor dem

Verkauf vereinbart, ist sie mangels dargebotener Belege nicht zu héren. Auch aus
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ihnrem Einwand, der Beschwerdeflhrer wolle inr nunmehr vorschreiben, welche Preise
sie funf Jahre friher hatte verlangen kénnen, kann sie offensichtlich nichts zu ihren
Gunsten ableiten. Unter diesen Umstéanden ist davon auszugehen, dass die
Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der &ffentlichen Beurkundung der Kaufvertrage

das Missverhaltnis erkennen konnte.

2.4, Weiter ist zu prifen, ob zwischen den Kaufern der Stockwerkeinheit Nrn. 0002
und 0003 und der Beschwerdegegnerin bzw. an ihr Beteiligter ein Naheverhaltnis
bestand bzw. ob davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdegegnerin die
Stockwerkeinheiten an einen der Beschwerdegegnerin fernstehenden Dritten zum
gleichen Preis verkauft hatte. Geméss der Rechtsprechung gelten diejenigen Personen
als nahestehend, zu denen wirtschaftliche oder persdnliche (u.a. verwandtschaftliche)
Verbindungen bestehen, welche nach den gesamten Umsténden als eigentlicher Grund

der zu besteuernden Leistung betrachtet werden missen (BGE 138 |l 545 E. 3.4).

2.4.1. Der Beschwerdeflhrer ist der Auffassung, dass sich nicht nur B.B. und dessen
Ehefrau C.B. nahestehen, sondern dass auch zwischen B.B. und A.A. enge
wirtschaftliche Beziehungen bestiinden, weshalb auch A.A. im Sinn der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung als nahestehende Person zu bezeichnen sei. Er
habe am 27. Juli 2008 gemeinsam mit B.B. das Stammgrundstiick Nr. 000, S.-strasse
08, Z., fur CHF 900°000 gekauft, auf dem zu einem spéateren Zeitpunkt das Projekt ,,Y.“
realisiert worden sei. Die beiden Kaufer hatten das Grundstiick nach einer Haltedauer
von rund 18 Monaten am 13. Februar 2009 fur CHF 900°000 an die
Beschwerdegegnerin weiterverdussert, wobei sie der Beschwerdegegnerin je ein
ungesichertes Darlehen von CHF 90000 gewéahrt hatten. Insgesamt habe der Kaufer
der Stockwerkeinheit Nr. 0003 per 31. Dezember 2009 eine ungesicherte
Darlehensforderung von CHF 822°000 gegeniber der Beschwerdegegnerin gehabt,
welche sich in der Folge durch Verrechnung von CHF 390°000 mit der
Kaufpreisforderung fir die Wohnung auf CHF 432000 reduziert habe. Allein schon die
Hohe der ungesicherten Darlehensforderung sowie der Umstand, dass die Parteien auf
eine vollstédndige Verrechnung von Kaufpreis- und Darlehensforderung verzichtet und
damit die wirtschaftliche Verflechtung aufrecht erhalten hatten, seien eindeutige
Indizien, dass es sich bei A.A., Kéufer der Stockwerkeinheit Nr. 0003, um eine der

Beschwerdegegnerin nahestehende Person handle. Dies werde auch durch die
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Verkaufsmodalitdten gestitzt. Die Beschwerdegegnerin habe innerhalb einer
Viertelstunde neben dem Grundstlick Nr. 0003 auch die Grundstiicke Nrn. 0007 und
0002 wesentlich unter den jeweiligen Verkehrswerten veraussert, was auf eine
besondere Beziehung nicht nur zu C.B. und zur Kauferin des Grundstlicks Nr. 0007, die

T. AG, deren Alleinaktionar B.B. sei, sondern auch zu B.B. schliessen lasse.

Demgegenuber stellt sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, bei A.A.
handle es sich weder um einen Aktionar noch um eine nahestehende Person. Allein der
Umstand, dass A.A. der Beschwerdegegnerin seinen Miteigentumsanteil an einem
Grundstuck verkauft habe und ihr eine Wohnung abgekauft habe, sei fir die Annahme,
er sei eine der Beschwerdegegnerin nahestehende Person, nicht ausreichend. Auch die
Gewahrung einer Vorauszahlung fur den Kauf einer Wohnung bedeute nicht, dass A.A.
eine nahestehende Person sei. Er sei in einer ganz anderen Branche als die
Beschwerdegegnerin tatig und kénne keinerlei Einfluss auf sie austiben. Ebenso kénne
die Tatsache, dass die Beurkundung des Kaufvertrags aus Praktikabilitdtsgrinden am
selben Datum wie diejenige der Ubrigen Kaufvertrdge vorgenommen worden sei, nicht
als Indiz dafur herangezogen werden, dass A.A. eine der Beschwerdegegnerin

nahestehende Person sei.

2.4.2. Gemass Angaben im Handelsregister ist B.B. Verwaltungsrat der
Beschwerdegegnerin (www.zefix.ch). Im Weiteren ist unbestritten, dass B.B. an der
Beschwerdegegnerin zu 50% beteiligt ist und dass C.B. die Ehefrau B.B.s ist. Was die
Verbindung B.B.s zu A.A. betrifft, macht die Beschwerdegegnerin mit Recht geltend,
dass es fur ein Naheverhaltnis nicht gentige, Kunde einer Gesellschaft zu sein und
Geschéfte mit ihr abzuschliessen. Allerdings vermag sie die vom Beschwerdefuhrer
erwédhnten triftigen Anhaltspunkte flr das Bestehen weitergehender enger
wirtschaftlicher Beziehungen nicht Uberzeugend zu entkréaften. Namentlich der
gemeinsame Kauf des Stammgrundstticks Nr. 000 mit kurz darauf folgendem Verkauf
an die Beschwerdegegnerin ohne Gewinnerzielung sowie die Gewahrung eines
ungesicherten Darlehens im Betrag von bis zu CHF 822‘000 gegenuber der
Beschwerdegegnerin durch A.A. gehen weit Gber ein gewéhnliches
Kundenverhaltnisses hinaus. Dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, wonach es

sich beim Darlehen um eine Vorauszahlung an den spateren Wohnungskauf gehandelt
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habe, ist zu entgegen, dass eine solche Vorauszahlung weder belegt wird noch gemass

dem o&ffentlich beurkundeten Kaufvertrag vorgesehen war.

Aufgrund der gesamten Umsténde ist davon auszugehen, dass der eigentliche Grund
fir den unterpreislichen Verkauf der Stockwerkeinheiten im Naheverhéltnis, d.h. in den
wirtschaftlichen und persoénlichen Verbindungen zwischen den Kaufern und A.A. liegt.
Zu berUcksichtigen ist dabei im Besonderen, dass von Seiten der Beschwerdegegnerin
keine plausiblen Grinde fur die unterpreislichen Verkdufe vorgebracht werden (z.B.
dass sie aufgrund eines Liquiditdtsengpasses Notverkaufe unter den Marktpreisen
hatte vornehmen mussen). Es gelingt der Beschwerdegegnerin nicht, hinreichende
entlastende Aspekte und Unterlagen vorzubringen, welche belegen, dass bei einem
Verkauf der Stockwerkeinheiten an einen der Gesellschaft fernstehenden Dritten kein
hdherer Verkaufspreis héatte erzielt werden kénnen. Das Vorliegen einer verdeckten

Gewinnausschittung kann damit als erwiesen gelten.

2.5.

2.5.1. Fir die Beurteilung des Masses der verdeckten Gewinnausschittung bzw. der
Gewinnvorwegnahme bestehen im Allgemeinen keine festen Richtlinien. Das Mass
muss aufgrund der Gegebenheiten des Einzelfalls gefunden und ermittelt werden. Steht
eine Gewinnvorwegnahme durch den unterpreislichen Verkauf einer Liegenschaft in
Frage, so ist die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem tatséachlichen
Verkehrswert der Liegenschaft zu ermitteln. Bei Letzterem kann nicht unbesehen der
konkreten Umstande auf die amtliche Verkehrswertschatzung abgestellt werden, zumal
diese in der Regel fir eine langere Zeit unverandert bleibt, wahrend der tatsachliche
Verkehrswert grdsseren Veranderungen unterliegt und die amtliche
Verkehrswertschatzung je nach besonderen Umsténden tber- oder gelegentlich auch
unterschreiten kann. Der amtliche Schatzungswert kann allerdings dann als tauglicher
Indikator herangezogen werden, wenn die Schatzung zeitlich nahe beim Zeitpunkt der
Verausserung liegt und keine anderen schlissigen Wertindikatoren vorhanden sind.
Liegen jedoch Vergleichswerte vor, die auf Marktvorgdngen beruhen, so sind diese
vorab zu berilcksichtigen (GVP 1988 Nr. 24).
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2.5.2. Vorliegend setzt der Beschwerdeflhrer die tatsachlichen Verkehrswerte der
Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und 0003 zum Verausserungszeitpunkt mit dem
jeweiligen amtlichen Schatzungswert gleich. Unter den gegebenen Umstanden ist
diese Annahme gerechtfertigt. Die amtlichen Schatzungen wurden zum einen im Sinne
von Erstbeurteilungen lediglich wenige Monate nach der Verdusserung durchgefihrt.
Zum anderen liegen keinerlei Indizien dafir vor, dass die flir die Stockwerkeinheiten
Nrn. 0002 und 0003 amtlich geschéatzten Verkehrswerte nicht korrekt ermittelt worden
wéren. Es gelingt der Beschwerdegegnerin auch nicht, mit ihnrem nicht weiter
substantiierten Einwand, wonach fir die Schatzungen der verschiedenen
Stockwerkeinheiten unterschiedliche Zuschlage zu den ermittelten Realwerten
hinzugerechnet worden seien, die Ergebnisse der amtlichen Schatzungen in Frage zu
stellen. Die alleinige Tatsache, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts
unterschiedliche Zuschlage zum Realwert festgelegt wurden, ist nicht zu beanstanden,
zumal die Realwerte nur die Kosten der Bausubstanz abbilden und bei der Ermittlung
des Verkehrswerts somit weitere Aspekte (z.B. unterschiedliche Ausbaustandards oder
die Lage der Stockwerkeinheit innerhalb des Mehrfamilienhauses) berlcksichtigt
werden mussen (Francesco Canonica, Die Immobilienbewertung, Schweizerischer
Immobilienschatzer-Verband, St. Gallen 2009, S. 311). Spezifische Griinde oder
konkrete Anhaltspunkte, die auf eine nicht rechtskonforme Vornahme der Schatzung

hindeuten, macht die Beschwerdegegnerin aber nicht geltend.

2.6. Aufgrund des Gesagten ist der Antrag des Beschwerdefiihrers, die Differenz
zwischen den vereinbarten Kaufpreisen und den amtlich geschétzten Verkehrswerten
der Stockwerkeinheiten Nrn. 0002 und 0003 (CHF 102‘000 resp. CHF 240°000) seien
als verdeckte Gewinnausschuttungen beim steuerbaren Reingewinn aufzurechnen,

gutzuheissen.

3. Der Beschwerdeflhrer beantragt im Weiteren, eine ungetilgte Restforderung
Uber CHF 70'000 aus dem Verkauf der Stockwerkeinheit Nr. 0003 an A.A. sei als
verdeckte Gewinnausschuttung oder Gewinnvorwegnahme zu qualifizieren (vgl.
Beschwerdeschrift, S. 6 f., act. 1). Konkret bringt der Beschwerdeflihrer vor, der Kaufer
habe bis Ende 2010 nicht den gesamten im 6ffentlich beurkundeten Kaufvertrag
vereinbarten Kaufpreis von CHF 1'200'000 an die Beschwerdegegnerin Uberwiesen.

Zwischen den vom Kaufer geleisteten Zahlungen und dem vereinbarten Kaufpreis habe
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per Ende 2010 noch eine Differenz von CHF 70'000 bestanden. Dennoch habe die
Beschwerdegegnerin in ihrer Bilanz per Ende 2010 gegenuliber dem Kaufer keine
Forderung mehr aufgefihrt. Ebenso sei in der privaten Steuererklarung des Kaufers fir
das Jahr 2010 keine Schuld gegenlber der Beschwerdegegnerin ausgewiesen worden.
Offensichtlich habe die Beschwerdegegnerin auf den Restkaufpreis von CHF 70'000
verzichtet. Da es sich beim Kaufer um eine der Beschwerdegegnerin nahestehende
Person handle, liege im Umfang von CHF 70'000 eine verdeckte Gewinnausschittung

vor, die beim Reingewinn aufzurechnen sei.

Im vorinstanzlichen Verfahren anerkannte die Beschwerdegegnerin das Bestehen der
Restforderung und dusserte die Absicht, die ausstehende Restforderung beim Kaufer
der Stockwerkeinheit Nr. 0003 einzufordern bzw. mit dessen Darlehen zu verrechnen
(Rekursreplik, S. 5, act. 7/10). Nunmehr bestreitet sie, dass per Ende 2010 eine
Restforderung bestanden habe, und beantragt, dass auf die Aufrechnung zu verzichten
sei (Beschwerdeduplik, S. 6, act. 24). Sie begriindet dies damit, dass der Kaufer bereits
im Jahr 2008 Reservationszahlungen im Betrag von CHF 70'000 an sie geleistet habe.
Diesen Umstand habe sie erst erkannt, als sie den vermeintlichen Restbetrag im
Nachgang zum Einspracheentscheid vom 24. April 2013 beim Kéaufer habe einfordern
wollen. Die im Jahr 2008 an sie geleisteten Reservationszahlungen habe sie Uberdies
bereits als Ertrag verbucht und versteuert. Aufgrund dieser neuen Tatsachen falle der
Vorwurf des Beschwerdefiihrers, die Beschwerdegegnerin habe den Verkaufserlés vom
Kaufer nicht vollstandig verbucht und es liege eine versuchte Steuerhinterziehung vor,
in sich zusammen. Als Beleg flr ihre Sachdarstellung reichte die Beschwerdegegnerin
beim Verwaltungsgericht zwei Rechnungen flr Reservationszahlungen im Betrag von
CHF 20'000 und CHF 50'000 zulasten A.A.s (datiert auf den 23. Juli 2008 und den

1. Dezember 2008, act. 25/5 und 6) sowie Ausziige aus ihrer Geschaftsbuchhaltung
aus dem Jahr 2008 ein (act. 25/7-9).

3.1.

3.1.1. Intatsdchlicher Hinsicht ist unbestritten, dass A.A. die Stockwerkeinheit
Nr. 0003 mit 6ffentlich beurkundetem Vertrag vom 10. Februar 2010 (act. 2/4) zum
Gesamtpreis von CHF 1'200'000 (inklusive Autoabstellplatzen und Abstellrdumen) von

der Beschwerdegegnerin erworben hat und dass der Kaufer die Kaufpreisforderungen
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im Jahr 2010 mit Zahlungen von CHF 1'130'000 zumindest teilweise getilgt hat.
Uneinig sind sich die Parteien indessen Uber das Schicksal des verbleibenden Teils der
Kaufpreisforderung im Umfang von CHF 70°000. Gemaéss der im Steuerverfahren
geltenden Beweislastregel (siehe Erwagung 4.1.) obliegt der Beschwerdegegnerin der
Beweis der Behauptung, wonach der Kaufpreis vollstandig getilgt wurde. Damit stellt
sich die Frage, ob die von der Beschwerdegegnerin vor Verwaltungsgericht neu
beigebrachten Dokumente hinreichend zu belegen vermdégen, dass A.A. bis Ende 2010
den gesamten vertraglich vereinbarten Kaufpreis an die Beschwerdegegnerin

Uberwiesen hat.

3.1.2. Aus den von der Beschwerdeflhrerin ins Recht gelegten Ausziigen aus der
Buchhaltung fir das Geschéftsjahr 2008 (act. 25/7-9) geht hervor, dass am 5. August
und am 12. Dezember 2008 im Namen von A.A. zwei Zahlungen tber CHF 20'000 und
CHF 50'000 bei der Beschwerdegegnerin auf das Konto Nr. 2211 "Projekt L. -
Reservationen/Anzahlungen” (act. 25/7) eingegangen sind. Aus den Auszlgen ist im
Weiteren ersichtlich, dass der gesamte Saldo des Passivkontos Nr. 2211 per 31.
Dezember 2008 unter dem Titel ,Uebertrag Anzlg. A.A. + T. AG“ auf das Ertragskonto
Nr. 3030 "Verkaufserlds Y." (act. 25/8) Ubertragen worden ist, dessen Saldo
schliesslich in der "Erfolgsrechnung vom 1.1.2008 - 31.12.2008" (act. 25/9) verbucht
wurde. Damit belegen die vorgelegten Dokumente, dass A.A. im Jahr 2008 im Hinblick
auf den Kauf der Stockwerkeinheit Nr. 0003 der Beschwerdegegnerin Zahlungen im
Gesamtbetrag von CHF 70000 zukommen liess. Allerdings geht der genaue
Zahlungszweck aus den Unterlagen nicht hervor. Die Beschwerdegegnerin hat keine
schriftliche Reservationsvereinbarung beigebracht, geméss welcher die als
sReservationszahlungen” bezeichneten Geldleistungen beim spéateren Kauf an den
Kaufpreis anzurechnen waren. Es kann damit nicht als hinreichend nachgewiesen
gelten, dass A.A. bereits im Jahr 2008 Anzahlungen an den erst spéater vereinbarten
Kaufpreis geleistet hat. Dies muss umso mehr gelten, als die behauptete Anzahlung in
Form von Reservationszahlungen im 6ffentlich beurkundeten Kaufvertrag vom 10.
Februar 2010 keine Erwahnung findet. Die im Kaufvertrag (act. 2/4) vereinbarten
Zahlungsmodalitaten sahen vielmehr vor, dass der Kaufpreis am Tag der Beurkundung

des Kaufvertrages auf das Konto der Beschwerdegegnerin zu Uberweisen war.
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3.1.3. Insgesamt ergibt sich aus den vorliegenden Akten kein schlUssiges Bild tber
die Frage der vollstdndigen Kaufpreistilgung. Angesichts der Erfahrung, dass das
Verfahren der 6ffentlichen Beurkundung von der Abgabe falscher oder nicht ernst
gemeinter Erklarungen abhélt (Flavio Lardelli, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch |,
5. Aufl., 2014, N 26 zu Art. 9 ZGB), spricht vorliegend allerdings eine tatsachliche
Vermutung daflir, dass die rechtsgeschéftlichen Erklarungen in éffentlich beurkundeten
Kaufvertragen dem tatséchlich Gewollten entsprechen. Uberdies erscheint wenig
plausibel, dass bei der Erstellung und der Beurkundung der Kaufvertrage bereits
geleistete Anzahlungen im Betrag von CHF 70000 vergessen gingen. Unter diesen
Umstanden kann es nicht als hinreichend belegt gelten, dass A.A. im Jahr 2008 die
behaupteten Anzahlungen an den Kaufpreis leistete. Es ist davon auszugehen, dass
eine Restforderung im Betrag von CHF 70°000 Ende 2010 noch Bestand hatte.

3.1.4. Trotz des offenen Beweisergebnisses mit Blick auf den Zweck der im Jahr
2008 geleisteten Zahlungen ist eine weitere Sachverhaltsermittlung durch das Gericht
vorliegend nicht angezeigt. Die Behérden haben nicht nach Tatsachen zu forschen, die
nicht aktenkundig sind, wenn von einer Privatperson nach den Umsténden eine
Handlung oder eine Ausserung Uber Umstande, die sie besser kennt als die Behorde,
erwartet werden kann und eine solche ausbleibt (vgl. BGE 130 Il 493, E. 3.2, und 128 II
139, E. 2b). Im konkreten Fall hatte die Beschwerdegegnerin seit Erlass des
Einspracheentscheides vom 24. April 2013 ausreichend Gelegenheit gehabt, ihre
Sachdarstellung hinreichend zu belegen, was ihr durch Vorlage der
Reservationsvereinbarung ohne Weiteres moglich gewesen wére. Dass sie die nunmehr
vertretene Sachverhaltsdarstellung beziglich der geleisteten Reservationszahlungen
erst in ihrer Duplik vom 20. August 2014 im Verfahren vor Verwaltungsgericht
vorgebracht hat, hat sie selber zu vertreten. In einer solchen Konstellation tritt die
Untersuchungspflicht des Gerichts nicht an die Stelle einer unzureichenden Mitwirkung
der Beschwerdegegnerin (VerwGE B 2014/92 und 2014/131 vom 27. Oktober 2015 E.
3.3.2).

3.1.56. Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin
gegenuber einer ihr nahestehenden Person durch fir sie erkennbaren Verzicht auf
einen Teil der Kreispreisforderung im Betrag von CHF 70000 einen geldwerten Vorteil

zugewendet hat. Damit ist der Antrag des Beschwerdeflihrers gutzuheissen, wonach
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die Ende 2010 nicht getilgte Restforderung gegentber A.A. bei der
Beschwerdegegnerin unter dem Titel einer Gewinnvorwegnahme aufzurechnen sei.
Abzuweisen ist hingegen der Antrag der Beschwerdegegnerin, auf die Aufrechnung sei

ganzlich zu verzichten.

4, Der Beschwerdefihrer ist im Weiteren der Ansicht, die von der
Beschwerdegegnerin am 28. Juli 2010 an D.D. geleistete Zahlung im Betrag von CHF
202'000 sei geschaftsmassig nicht begrindet und kénne daher vom steuerbaren
Reingewinn nicht in Abzug gebracht werden. Die Beschwerdegegnerin vermdge die
Behauptung, dass D.D. — Kaufer der Stockwerkeinheit Nr. 0006 und der dazugehdrigen
Autoabstellplatze — den Innenausbau der erworbenen Wohnung entgegen der
urspriinglichen Vereinbarung selber vorgenommen habe, nicht hinreichend zu belegen,
weshalb die zwei Monate nach Besitzantritt erfolgte Rickzahlung an den Kaufer nicht
als geschaftsmassig begriindeter Aufwand gelten kénne. Zweifel an der
Sachdarstellung der Beschwerdegegnerin erwecke insbesondere die zeitliche Abfolge
der Zahlungen. Der Kaufer habe den Restkaufpreis erst Uberwiesen, nachdem die
Wohnung gemass Kaufvertrag bereits bezugsbereit gewesen sei. Dass dann lediglich
zwei Monate spater eine Preisreduktion erfolgt sein solle und der Betrag von CHF
202'000 wieder an den Kaufer zurlickgeflossen sei, sei doch erstaunlich. Auffallend sei
schliesslich auch, dass die Preisreduktion exakt mit der per 31. Dezember 2010
bestehenden Darlehensforderung der H. GmbH gegeniiber der Beschwerdegegnerin
Ubereinstimme. Alleineigentimer der H. GmbH, die ihren Sitz an der gleichen Adresse
wie die Beschwerdegegnerin habe, sei D.D. Vor diesem Hintergrund scheine es
naheliegend, dass es sich bei der Preisreduktion um eine verdeckte

Gewinnausschittung handle.

Demgegentber macht die Beschwerdegegnerin geltend, die Vertragsparteien hatten
sich nach Abschluss des Kaufvertrags und nach Beginn der Bauarbeiten darauf
geeinigt, dass der Kaufer den Innenausbau nach seinen eigenen Sonderwiinschen
selber vornehme bzw. bestimmen kénne, wer den Innenausbau vornehme, und
demzufolge die Rechnung dieses Innenausbaus im Umfang von CHF 202°‘000 der
Beschwerdegegnerin in Rechnung stellen kénne. Ein solches Vorgehen sei im
Kaufvertrag vom 24. Dezember 2009 vorgesehen. Unter Ziff. 4 der weiteren

Vertragsbestimmungen werde Folgendes festgehalten: "Mehr- oder Minderkosten flr
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im Kaufpreis nicht berticksichtigte Ausbauwiinsche des Kéufers rechnen die Parteien
unter sich direkt ab. Sie werden mit der Schlussrechnung zusétzlich in Rechnung
gestellt bzw. vom Kaufpreis in Abzug gebracht." Der Kaufer habe die entsprechende
von beiden Parteien unterzeichnete Abrechnung vorgelegt und der Betrag von CHF
202000 sei von der Beschwerdegegnerin an den Kaufer Uberwiesen worden. Die
Zahlung von CHF 202000 sei daher geschéaftsmassig begrindet. Soweit der
Beschwerdeflihrer geltend mache, bei der Zahlung handle es sich um eine verdeckte
Darlehensriickzahlung an die H. GmbH, sei zu berticksichtigen, dass das vom
Beschwerdefiihrer erwdhnte Darlehen nicht von D.D., sondern von der H. GmbH an die
Beschwerdegegnerin gewahrt worden sei. Zudem habe dieses Darlehen bereits per 31.
Dezember 2009 bestanden und sei auch per 31. Dezember 2010 in der Bilanz in
unverdnderter Héhe ausgewiesen worden. Die Rlckzahlung des Darlehens, welches im
Ubrigen fiir das Projekt K. gewahrt worden sei, sei am 14. August 2012 erfolgt.
Weshalb der Beschwerdeflihrer von einer verdeckten Darlehensriickzahlung spreche,
sei nicht nachvollziehbar.

4.1. Hinsichtlich der Beweislast gilt, dass steuerbegrindende Tatsachen von der
Steuerbehdrde nachzuweisen sind, wahrend den Steuerpflichtigen die Beweislast fur
Tatsachen trifft, welche die Steuerschuld aufheben oder mindern (VerwGE B 2013/77
E. 2.1.; vgl. auch Zigerlig/Oertli/Hofmann, a.a.O., VII. Rz. 23 f.). Bei einem von der
steuerpflichtigen Gesellschaft erfolgswirksam verbuchten Aufwandposten liegt es
damit grundsatzlich an dieser, den Nachweis zu erbringen, dass diese
Erfolgsminderung geschéaftsméssig begrindet ist (BGer 2C_697/2014 vom 1. Mai 2015
E. 2.3. mit Hinweisen). Nachfolgend ist somit zu beurteilen, ob die
Beschwerdegegnerin nachzuweisen vermag, dass die umstrittene Rlckzahlung im

Betrag von CHF 202‘000 geschéaftsméssig begriindeten Aufwand darstellt.
4.2,

4.2.1. Die Parteien gehen Ubereinstimmend davon aus, dass der Innenausbau
Bestandteil der aufgrund des 6ffentlich beurkundeten Kaufvertrags vom 24. Dezember
2009 (act. 7/6/Akten des Steueramts IIl/3) bzw. des dazugehdérigen Baubeschriebs zu
erbringenden Leistungen darstellte. In Ziff. 5 der weiteren Vertragsbestimmungen des

Kaufvertrags vom 24. Dezember 2009 wurde vereinbart, dass der Kaufer auf die
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Auswahl der mit der Ausfiihrung der zu erbringenden Leistungen betrauten
Unternehmer keinen Einfluss nehmen kann. Demnach bedurfte die von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachte Vereinbarung, wonach der Innenausbau
entgegen der urspringlichen Absicht vollumfanglich vom Kaufer selbst vorzunehmen
sei bzw. dieser bestimmen konne, wer den Innenausbau vornehme, einer Anderung
des urspriinglichen Kaufvertrags. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die
erforderliche Vertragsdnderung sei vollzogen worden (Beschwerdeduplik, S. 5; act. 24).
Sie legt flr diese Vertragsdnderung keinen schriftlichen Beleg vor, beruft sich aber auf

eine mindliche Vereinbarung mit D.D. (vgl. Rekursreplik, S. 3; act. Vi/10).

4.2.2. Die Beschwerdegegnerin legte als Belege fir ihre Sachdarstellung eine von
den Vertragsparteien unterzeichnete Mehr-/Minderkostenliste sowie eine vom Kaufer
ausgestellte Rechnung (act. 7/6/Akten des Steueramts 1/6) ins Recht. Aus der Mehr-
oder Minderkostenliste ist ersichtlich, dass sich infolge ,,Eigenlieferung durch die
Verkauferschaft" (sic) in sechs Positionen ein Minderaufwand im Gesamtbetrag von
CHF 202000 gegenliber den budgetierten Kosten ergab: ,,Sanitarapparate” (CHF
50‘000); ,,Wasch-Trockenturm® (CHF 6°500); ,,Kicheneinrichtung” (CHF 82°000);
~Wandbeldge® (CHF 20°000); ,,Bodenbelage” (CHF 21‘500); ,,Zusatzliche
Schreinerarbeiten“ (CHF 22°000). Die Mehr-/Minderkostenliste wurde am 20. Juli 2010
erstellt und im September 2010 von der Beschwerdegegnerin und dem Kaufer
unterzeichnet. Die vom Kéaufer ausgestellte Rechnung beziffert den Gesamtbetrag des
zu vergutenden Innenausbaus ebenfalls auf CHF 202°000, aufgeteilt auf die vier
Positionen "Kiiche" (CHF 82'000), "Sanitdrapparate" (CHF 56'500), "Bodenplatten und
verlegen" (CHF 41'500) und "Schreinerarbeiten, Garderobe und Hochschranke" (CHF
22'000).

4.2.3. Der Umstand, dass die umstrittene Zahlung bereits vor der handschriftlichen
Unterzeichnung der Mehr-/Minderkostenliste durch die Vertragsparteien geleistet
wurde, entspricht nicht den Regeln Ublicher geschaftlicher Sorgfalt. Zahlungen in der
namhaften H6he von CHF 202000 werden aus Griinden der rechtlichen Absicherung
Ublicherweise erst nach schriftlicher Bestatigung der zugrunde liegenden Vereinbarung
ausgefuhrt. Weshalb vorliegend auf eine vorgangige schriftliche Bestatigung verzichtet
wurde, ist nicht erkennbar. Die Erklarung der Beschwerdegegnerin, die

Vertragsparteien hatten sich gegenseitig grosses Vertrauen geschenkt und sich an die
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Abmachungen gebunden gefihlt, &ndert daran nichts, zumal die vorgangige schriftliche
Bestatigung keinen grossen Aufwand verursacht und — soweit ersichtlich — im Interesse

beider Parteien gelegen hétte.

4.2.4. Daruber hinaus erachtet der Beschwerdefihrer auch den Zeitpunkt der
Zahlung zu Recht als schwer nachvollziehbar. Zur Begrindung des Umstandes, dass
die umstrittene Rickzahlung an den Kéufer nach Besitzesantritt und nur zwei Monate
nach Uberweisung des Restkaufpreises erfolgt ist, tragt die Beschwerdegegnerin
Folgendes vor: Der K&ufer sei kurz nach Unterzeichnung des Kaufvertrags am 24.
Dezember 2009 anfangs des Jahres 2010 mit dem Wunsch an sie herangetreten, den
Innenausbau selber zu bewerkstelligen. Da der Kaufvertrag zu diesem Zeitpunkt bereits
abgeschlossen und beurkundet gewesen sei, hatten sich die Parteien darauf geeinigt,
dass der Kaufvertrag unverandert belassen werde und auch die Kaufpreiszahlungen
durch den Kéufer gemass Kaufvertrag erfolgen sollen. Andererseits habe der Kaufer
nach wie vor Anspruch auf eine voll ausgebaute Wohnung gehabt. Insofern sei es nicht
merkwrdig, wenn der zeitliche Ablauf der Geldiberweisungen den im Kaufvertrag
vereinbarten Zahlungsmodalitdten entsprache, welche vorsahen, dass der
Restkaufpreis von CHF 232'000 vom K&ufer der Verk&uferin beim Besitzesantritt zu
Uberweisen war. Die erst spater erfolgte Riickzahlung sei damit zu erklaren, dass es flur
den Kaufer erst Monate nach Fertigstellung des Innenausbaus méglich gewesen sei,
bei der Beschwerdegegnerin fir die Kosten des Innenausbaus Rechnung zu stellen
(Rekursreplik, S. 3; act. Vi/10).

Diese Ausfuhrungen leuchten in mehrfacher Hinsicht nicht ein. Zum einen ist die
Darlegung der Beschwerdegegnerin, wonach der Anspruch des K&ufers auf eine
vollstandig ausgebaute Wohnung trotz Ubernahme des Innenausbaus weiterhin
Bestand haben sollte, nicht nachvollziehbar, zumal dies dem Wunsch des Kaufers
gerade nicht entsprochen haben soll. Zum anderen sind keine plausiblen Griinde daftr
erkennbar, weshalb mit der mindlichen Vertragsénderung betreffend den Innenausbau
nicht zugleich auch die sich daraus ergebende Reduktion des Kaufpreises bzw. eine
Verrechnung mit der noch bestehenden Restforderung vereinbart wurde, obschon ein
solches Vorgehen zum Schutz beider Vertragsparteien ohne Zweifel sinnvoll gewesen
wére. Sodann Uberzeugen die Ausfihrungen zur ungewdhnlichen zeitlichen Abfolge der

Zahlungen auch insofern nicht, als die beim Kéufer entstandenen Kosten des
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Innenausbaus zur Bestimmung der Kaufpreisreduktion gar nicht erheblich waren.
Massgebend waren vielmehr die urspriinglich im Baubeschrieb bzw. im Kostenplan fir
den Innenausbau veranschlagten Kosten, welche zufolge nachtraglicher
Vertragsanderung nicht mehr geschuldet waren. Es ist damit nicht ersichtlich, weshalb
fur die Ruckerstattung der vom Ké&ufer bereits bezahlten Kosten des Innenausbaus eine
Rechnungstellung der effektiv entstandenen Kosten erforderlich gewesen sein soll und
daher erst nach Abschluss des Innenausbaus erfolgen konnte. Aus demselben Grund
ist schliesslich auch nicht erkennbar, inwiefern die von der Beschwerdeflhrerin
vorgelegte Rechnung des Kaufers (act. 7/6/Akten des Steueramts |/6) geeignet sein
soll, die geschéaftsméssige Begriindetheit der Zahlung vom 28. Juli 2010 zu belegen.
Ob die Beweiskraft der eingereichten Rechnung — wie der Beschwerdefiihrer meint —
auch deshalb in Zweifel zu ziehen ist, weil diese weder datiert noch handschriftlich
unterzeichnet ist und mit einer unzutreffenden Absenderadresse versehen ist, kann

offen bleiben.

4.2.5. Schliesslich kommt hinzu, dass zwischen den Angaben in der
Verkaufsdokumentation und den in der beigebrachten Mehr-/Minderkostenliste
aufgeflihrten Positionen teils betrachtliche Abweichungen bestehen. In der
Verkaufsdokumentation (act. 28, S. 20) wurden die Positionen des Innenausbaus im
Sinne eines verbindlichen Bestandteils des Kaufvertrags wie folgt budgetiert:
Sanitaranlagen (inkl. Sanitéarapparate): CHF 15°000; Wasch-Trockenturm: CHF 5‘000;
Kiicheneinrichtung: CHF 25‘000; Boden- und Wandbelége: je CHF 110 pro m2. Im
Vergleich zu diesen Angaben sind die in der Mehr- oder Minderkostenliste aufgefiihrten
Positionen "Sanitarapparate" und "Kicheneinrichtung" auf mehr als den dreifachen
Betrag veranschlagt (vgl. Erwdgung 4.2.2.). Die Beschwerdegegnerin begriindet diese

erheblichen Abweichungen nicht.

4.3. Nach dem Gesagten erscheinen die Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerin
insgesamt wenig plausibel. Es gelingt ihr nicht, die geschéftsmassige Begrlindetheit
der Zahlung vom 28. Juli 2010 im Betrag von CHF 202000 hinreichend zu belegen.
Wenn sie sich darauf beruft, dass der effektive Kaufpreis gegentber dem 6ffentlich
beurkundeten Kaufvertrag infolge Ubernahme des Innenausbaus durch den Kéufer um
CHF 202000 reduziert wurde, ohne die daflir erforderliche Vertragsanderung schriftlich

festzuhalten, fihrt dies — wie vorliegend — zu Situationen mit Beweisproblemen.
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Angesichts dessen, dass der Verzicht auf jedwede vorgangige schriftliche Vereinbarung
Uber die Anderung des Kaufvertrags nicht nachvollziehbar erscheint und der unter den
dargestellten Umstéanden ungewdhnliche Zeitpunkt der Rickzahlung nicht schllssig
erklart werden kann, kann ein zureichender Nachweis der geschéftlichen Begrlindetheit
der Zahlung vom 28. Juli 2010 nicht als erbracht gelten. Der Antrag des
Beschwerdefiihrers um Aufrechnung von CHF 202‘000 beim Reingewinn ist damit

gutzuheissen.

5. Schliesslich beantragt die Beschwerdegegnerin in ihrer
Beschwerdevernehmlassung, auf die Aufrechnung des abparzellierten Grundstlicks

Nr. 0001 sei zu verzichten. Der Beschwerdeflhrer macht in seiner Replik geltend, auf
diesen Antrag der Beschwerdegegnerin kdnne nicht eingetreten werden, weil die
Beschwerdegegnerin es unterlassen habe, gegen den angefochtenen Entscheid
Beschwerde zu erheben. Eine Anschlussbeschwerde sei nicht zuldssig. Die
Beschwerdegegnerin trdgt in ihrer Replik wiederum vor, dass das Verwaltungsgericht in
Steuerstreitigkeiten an die Antrage der Beteiligten nicht gebunden sei, weshalb auch

eine Anschlussbeschwerde zugelassen sei.

5.1. Gemass standiger Praxis leitet das Verwaltungsgericht aus Art. 196 Abs. 2 StG
ab, dass in Steuerstreitigkeiten jedem Beteiligten das Recht zur sog.
Anschlussbeschwerde zusteht (VerwGE B 2010/13 vom 16. September 2010 E. 1,
www.gerichte.sg.ch; SGE 1999 Nr. 8; SGE 1994 Nr. 39). Der Antrag der
Beschwerdegegnerin, auf die Aufrechnung des abparzellierten Grundstticks Nr. 0001

sei zu verzichten, ist damit zu behandeln.

5.2. Die Parteien sind uneinig dartber, ob und - falls ja — zu welchem Wert das im
Eigentum der Beschwerdegegnerin stehende abparzellierte Grundstick Nr. 0001 beim
steuerbaren Eigenkapital und Reingewinn aufzurechnen ist. In der im
Veranlagungsverfahren eingereichten Bilanz unterliess die Beschwerdegegnerin eine
Aktivierung des Grundstiicks Nr. 0001 mit der Begriindung, dass diesem Grundstiick
kein wirtschaftlicher oder baulicher Wert zukomme. In der Folge nahm der
Beschwerdeflhrer gestitzt auf den amtlich geschatzten Verkehrswert eine
Aufrechnung im Betrag von CHF 138'000 beim steuerbaren Reingewinn und

Eigenkapital der Beschwerdegegnerin vor (act. 7/6/Akten des Steueramts 1/10). In den
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Akten ist ersichtlich, dass das Grundstiick Nr. 0001 im Laufe des Jahrs 2010 zweimal
amtlich geschatzt wurde. Die erste Schatzung wurde am 18. Marz 2010 vorgenommen
(act. 7/6/Akten des Steueramts 11/3), die zweite am 18. November 2010 (act. 7/6/Akten
des Steueramts 11/4). Mit den beiden Schatzungen wurde der Verkehrswert des
Grundstucks Nr. 0001 auf denselben Wert von CHF 138'000 veranschlagt. Weshalb am

18. November 2010 eine Neuschéatzung veranlasst wurde, ist nicht aktenkundig.

5.3. Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Beschwerdevernehmlassung vom

5. Mai 2014 (act. 11) geltend, die Vorinstanz sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass
es offenbleiben kdénne, ob die Schatzung des Verkehrswerts des Grundsticks Nr. 0001
der Beschwerdegegnerin er6ffnet worden sei. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz
sei ihr die Schatzung nicht er6ffnet worden, weshalb auch keine Mdglichkeit der
Anfechtung bestanden habe. Uberdies hatte sie auch im Falle einer Eréffnung keinen

Anlass gehabt, die Schatzung anzufechten.

5.3.1. Aus den Ausfilhrungen der Beschwerdegegnerin geht nicht klar hervor, ob sich
ihr Vorbringen auf die Grundstlicksschatzung vom 18. Marz 2010 oder auf diejenige
vom 18. November 2010 bezieht. Jedenfalls kann der Vorinstanz nicht zum Vorwurf
gemacht werden, dass sie annahm, es sei unerheblich, ob der Beschwerdegegnerin die
spatere der beiden Schatzungen eréffnet worden sei. Die Vorinstanz ist namlich mit
Recht davon ausgegangen, dass der Beschwerdegegnerin zumindest die frihere der
beiden Schéatzung ordentlich zur Kenntnis gebracht wurde. Gemass dem Schreiben
vom 25. Méarz 2010 (act. 7/6 Akten des Steueramts 11/3) wurde der
Beschwerdegegnerin die Schatzung vom 18. Marz 2010 ordentlich eréffnet. Uberdies
hat die Beschwerdegegnerin im bisherigen Verfahren nicht bestritten, dass ihr die
Schatzung vom 18. Méarz 2010 ordentlich eréffnet wurde. Vielmehr hat sie sich darauf
beschrankt, die Schatzung in materieller Hinsicht zu beméangeln bzw. deren
Erheblichkeit fir die Steuerveranlagung in Frage zu stellen. Angesichts der Tatsache,
dass beide Schatzungen das Grundstlck Nr. 0001 auf denselben Verkehrswert
veranlagten, ist es — wie die Vorinstanz zu Recht annahm — im Ergebnis unerheblich, ob
der Beschwerdegegnerin neben der Schatzung vom 18. Méarz 2010 auch diejenige vom
18. November 2010 mitgeteilt wurde. Denn selbst wenn letztere der
Beschwerdegegnerin nicht erdéffnet worden sein sollte — was deren Nichtigkeit zur

Folge hétte — hat die Beschwerdefiihrerin den steuerrechtlichen Verkehrswert des
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Grundstucks zu Recht auf den Betrag von CHF 138'000 festgesetzt, weil in diesem Fall

auf die Schatzung vom 18. Méarz 2010 abzustellen wére.

5.3.2. Soweit die Beschwerdegegnerin rlgt, sie habe die Grundstlickschatzung nicht
anfechten kdnnen, weil ihr diese gar nicht er6ffnet worden sei, trifft dies nach dem
Gesagten zumindest mit Blick auf die Schatzung vom 18. Mérz 2010 nicht zu. Vielmehr
hat die Vorinstanz in dieser Hinsicht zutreffend darauf verwiesen, dass das Schreiben
vom 25. Marz 2010 eine Rechtsmittelbelehrung enthielt. Das Argument der
Beschwerdegegnerin, sie habe keinen Anlass gehabt, die Schatzung anzufechten, weil
sich diese erst dann als relevant erwiesen habe, als der Beschwerdefiihrer auf die |dee
gekommen sei, die auf falschen Annahmen basierende Schatzung im
Veranlagungsverfahren zu berlcksichtigen, geht offensichtlich fehl. Die
Beschwerdegegnerin Ubersieht, dass ihr bei der Eréffnung der Grundstickschatzung
mit Schreiben vom 25. Méarz 2010 Folgendes mitgeteilt wurde: "Die rechtskraftigen
Steuerwerte sind fir die Veranlagung der laufenden Steuerperiode verbindlich, soweit
sie Uiberhaupt veranlagt werden" (act. 7/6/Akten des Steueramts 11/3). Uberdies halt Art.
178P'S StG ausdriicklich fest, dass die Veranlagungsbehérde die fiir die Veranlagung
massgebenden Grundstlckwerte vorgangig mit besonderer Verfigung erdffnen kann
(Abs. 1) und dass rechtskréaftige Grundstlckwerte fir die Veranlagung der laufenden
Steuerperiode verbindlich sind (Abs. 2). Unter diesen Umstanden ist die von der
Beschwerdegegnerin zum Ausdruck gebrachte Uberraschung dariiber, dass der
Beschwerdeflhrer die mit der Schatzung vom 18. Méarz 2010 festgesetzten
Grundstlckwerte als Grundlage fir die Veranlagung der Steuerperiode 2010
herangezogen hat, nicht nachvollziehbar. Bei zumutbarer Sorgfalt wére es der
Beschwerdegegnerin durchaus moglich gewesen, die Grundstiickschatzung
anzufechten, sollte sie damit nicht einverstanden gewesen sein. Dies gilt umso mehr,
als die Beschwerdegegnerin die Ansicht vertritt, dem Grundstick Nr. 0001 kénne
infolge der (schon zum Zeitpunkt der Schatzungen im Jahr 2010 bestehenden)
Nutzungsbeschrankung tberhaupt kein wirtschaftlicher Wert mehr zugemessen
werden, weil fir sie damit die behauptete Fehlerhaftigkeit der Schatzung ohne Weiteres

erkennbar war.

5.3.3. Die Beschwerdegegnerin bringt weiter vor, es sei offensichtlich, dass die

Anmerkung der 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankung
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(AusnUtzungsbeschréankung des Grundstticks Nr. 0001 zugunsten des Grundstlcks
Nr. 000) bei der Schatzung des Grundstiicks vom 18. Méarz 2010 nicht berilicksichtigt
worden sei. Die Schatzung des Grundstlicks vom 18. Mérz 2010 auf einen Wert von
CHF 138'000 sei daher nicht korrekt. Das Grundstiick sei aufgrund der
Eigentumsbeschrankung nicht Uberbaubar und auch nicht auf dem Markt verk&uflich.
Es stelle demzufolge fur die Beschwerdefuhrerin einen Nonvaleur dar und sei in der
Bilanz nicht mehr aufzufiihren, ansonsten eine klare Verletzung der
Hdochstwertvorschriften gemass Art. 960 Abs. 2 OR vorlage. Die
handelsrechtskonforme Bilanz bilde auch im Steuerrecht die massgebliche Grundlage,
weshalb auf die Aufrechnung dieses wertlosen Grundstilicks im Betrag von

CHF 138'000 zu verzichten sei. In der Duplik vom 20. August 2014 (act. 24) bringt die
Beschwerdegegnerin Uberdies vor, es habe in der Zwischenzeit am 19. Juni 2014 eine
Neuschatzung des Grundstlicks Nr. 0001 (act. 25/4) stattgefunden, in welcher die auf
dem Grundstick lastende Ausnutzungsbeschrankung zumindest teilweise
bericksichtigt und der Verkehrswert auf CHF 39'000 festgelegt worden sei. Dieser
Wert sei nach wie vor zu hoch, weil das Grundstiick Nr. 0001 nur noch als
Gartenanlage genutzt werden kdnne. Dass das Grundsttick fur die
Beschwerdegegnerin keinen Wert habe und es nicht GUberbaubar und unverkauflich sei,

werde bei Durchflihrung des beantragten Augenscheins leicht feststellbar sein.

Auch wenn der Gemeinderat Z. die Anmerkung der Ausnitzungsbeschrankung am 12.
Marz 2010 - d.h. zeitlich vor den Schatzungen — im Grundbuch hat eintragen lassen
(act. 12/3), macht die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend, dass die
Ausnutzungsbeschréankung des Grundstlcks Nr. 0001 zugunsten des Grundstiicks

Nr. 000 bei den Schatzungen vom 18. Méarz 2010 und vom 18. November 2010
offensichtlich nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass beriicksichtigt wurde.
Andernfalls ware nicht erklarbar, weshalb die von der Beschwerdegegnerin ins Recht
gelegte Neuschatzung vom 28. Juni 2014 (act. 25/4) bei im Wesentlichen
unveranderten Verhéltnissen einen markant tieferen Schatzwert von CHF 39'000 ergab.
Wenn die Beschwerdegegnerin aber aus der mutmasslich fehlerhaften Schatzung
ableiten méchte, dass die geschéatzten Grundstickwerte bei der Veranlagung fur die
Steuerperiode 2010 nicht hatten herangezogen werden durfen, kann ihr angesichts der
klaren Vorgaben von Art. 178 Abs. 2 StG, wonach rechtskraftige Grundstiickwerte fiir

die Veranlagung der laufenden Steuerperiode verbindlich sind, nicht gefolgt werden.
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Die Schéatzung des Grundstickwerts vom 18. Mérz 2010 wurde wahrend der laufenden
Steuerperiode 2010 durchgefiihrt und ist mangels Anfechtung durch die
Beschwerdegegnerin wahrend derselben in formelle Rechtskraft erwachsen. Es hatte
an der Beschwerdegegnerin gelegen, gegen die Grundstlickschatzung die ordentlichen
Rechtsmittel zu ergreifen oder noch im Jahr 2010 eine Neubeurteilung geméss Art. 6
Abs. 1 lit. b des Gesetzes Uber die Durchfiihrung der Grundstlickschatzung (sGS

814.1, GGS) zu verlangen. Beides hat sie aber unterlassen.

Nicht zulassig ware es im Ubrigen, im Rahmen einer Revision auf die fiir die
Steuerperiode 2010 verbindlichen Verkehrswerte der Schatzungen vom 18. Mérz bzw.
November 2010 zurlickzukommen. Dies wilirde voraussetzen, dass es der
Beschwerdegegnerin bei zumutbarer Sorgfalt unméglich war, den Revisionsgrund im
ordentlichen Verfahren geltend zu machen (vgl. Art. 197 Abs. 2 StG; Art. 81 Abs. 2
VRP), was nach Gesagtem nicht gegeben ist. Die Revision dient nicht dazu,

prozessuale Versdumnisse zu korrigieren.

5.3.4. An diesem Ergebnis vermdchte ein Augenschein auf dem Grundstiick
offensichtlich nichts zu &ndern, weshalb der entsprechende Antrag der

Beschwerdegegnerin abzuweisen ist.

5.4. Angesichts der steuerrechtlichen Verbindlichkeit der mit CHF 138'000
geschétzten Verkehrswerte stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz fir die
Steuerperiode 2010 zu Recht eine Aufrechnung sowohl beim steuerbaren Eigenkapital

als auch beim steuerbaren Reingewinn fur zuldssig erachtet hat.

5.4.1. Betreffend das steuerbare Eigenkapital vermag die Beschwerdegegnerin aus
ihrem Hinweis auf das Massgeblichkeitsgebot bzw. aus ihrem Vorbringen, wonach sie
im Falle einer Aktivierung des Grundstlicks Nr. 0001 zum steuerrechtlichen Wert von
CHF 138'000 die handelsrechtlichen Hochstbewertungsvorschriften verletzen wiirde,
nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Aus Art. 178°'S StG geht hervor, dass fiir die
Ermittlung der steuerrechtlichen Verkehrswerte von Grundstlicken nicht die
Handelsbilanz, sondern die gemass dem GGS vorgenommene Grundstlickschatzung
massgeblich sein soll. Nach dem Massgeblichkeitsgebot ist die handelsrechtskonforme

Bilanz im Steuerrecht nur soweit massgeblich, als das Steuerrecht keine abweichenden
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Vorschriften enthalt (statt vieler: Cagianut/Héhn, a.a.0., § 4 N 55). Ob die
Beschwerdegegnerin — wie sie beflrchtet — aufgrund der steuerrechtlichen
Massgeblichkeit der nach dem Verfahren des GGS ermittelten Grundstickwerte
gezwungen ist, die Héchstwertvorschriften geméass Art. 960 Abs. 2 OR zu verletzen,
kann mangels Erheblichkeit flr die vorliegend zu beurteilenden steuerrechtlichen
Fragen offen bleiben. Damit ist das Begehren der Beschwerdegegnerin, auf die
Aufrechnung von CHF 138'000 fur das Grundstick Nr. 0001 beimsteuerbaren

Eigenkapital sei zu verzichten, abzuweisen.

5.4.2. Anders verhélt es sich mit der Frage, ob der geschéatzte Verkehrswert fur das
Grundsttck Nr. 0001 beim steuerbaren Reingewinn aufzurechnen ist. Geméass dem
Peridiozitatsprinzip gelangt in einem bestimmten Geschéftsjahr derjenige Gewinn zur
Besteuerung, der im gleichen Geschaftsjahr tatséchlich erzielt wurde. Nach dem
Realisierungsprinzip gelten Einklnfte als erzielt, wenn die Unternehmung einen
Rechtsanspruch auf sie erworben hat (Zigerlig/Oertli/Hofmann, a.a.O., lll. Rz 99 f.).
Demnach fallt bei der Beschwerdegegnerin in der Steuerperiode 2010 fir das
Grundstiick Nr. 0001 ein als Gewinn zu versteuernder Mehrwert nur dann an, wenn auf
dem Grundsttck Nr. 0001 ein Mehrwert tatséchlich realisiert wurde. Dass dies der Fall
gewesen sein soll, ist aber weder aus den Akten ersichtlich noch wird eine Realisierung
vom Beschwerdeflhrer dargetan. Entsprechend hat die vom Beschwerdeflihrer
vorgenommene steuerliche Bilanzkorrektur durch Nachaktivierung des Grundstlicks
Nr. 0001 nicht ohne Weiteres zur Folge, dass eine Aufrechnung auch beim Reingewinn
vorzunehmen ist. Eine solche wére allerdings dann vorzunehmen, wenn derjenige Anteil
des Kaufpreises fir das Stammgrundstick Nr. 000, welcher auf das spater
abparzellierte Grundstiick Nr. 0001 entféllt, bei der Berechnung des
Grundstucksgewinns fur das Projekt ,,Y.“ zu Unrecht als Anlagekosten in Abzug
gebracht worden ist. Ob dies der Fall ist, ist aus den Akten nicht ersichtlich und wird

vom Beschwerdeflhrer abzuklaren sein.

6.1. Zusammenfassend ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid in teilweiser
Gutheissung der Antrage des Beschwerdeflihrers und teilweiser Gutheissung der

Antrage der Beschwerdegegnerin aufzuheben und die Sache zu neuerlicher
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Veranlagung im Sinne der Erwégungen an den Beschwerdeflhrer zurickzuweisen ist.
Dabei wird der Beschwerdeflhrer auch die von ihm beantragte Steuerrtickstellung fur
die Kantons- und Gemeindesteuern zu bilden und die entsprechende Reduktion des

steuerbaren Eigenkapitals vorzunehmen haben.

6.2. Ein nur geringfligiges Obsiegen der Beschwerdegegnerin bzw. Unterliegen
des Beschwerdefihrers, wie es hier vorliegt, wird bei der Kostenverlegung nicht
bertcksichtigt (R. Hirt, Die Regelung der Kosten nach st. gallischem
Verwaltungsrechtspflegegesetz, Lachen/St. Gallen 2004, S. 94). Somit gehen die
amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Verfahrensausgang entsprechend
vollstdndig zulasten der Beschwerdegegnerin (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine
Entscheidgebihr von CHF 3'500 ist angemessen (vgl. Art. 7 Ziff. 222 der
Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12).

6.3. Neu zu verlegen sind sodann die amtlichen Kosten des Rekursverfahrens. In
der Regel wird die Kostenverlegung in Bezug auf die Beteiligten und ihre Anteile analog
dem Rechtsmittelentscheid vorgenommen (vgl. R. Hirt, a.a.0., S. 103).
Dementsprechend hat die Beschwerdegegnerin auch die Kosten des Rekursverfahrens
von CHF 2°000 zu tragen. Diese werden mit dem Kostenvorschuss von CHF 2000

verrechnet.

6.4. Ausseramtliche Kosten sind mangels grundsétzlichen Anspruchs und Antrags
(Beschwerdeflhrer) und mehrheitlichen Obsiegens (Beschwerdegegnerin) nicht zu
entschadigen (vgl. Art. 98 Abs. 1 und 98°'S VRP).

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 21. Januar 2014 wird in
teilweiser Gutheissung der Begehren des Beschwerdeflihrers und in teilweiser
Gutheissung der Begehren der Beschwerdegegnerin aufgehoben. Die Sache wird zu
entsprechender Neuveranlagung im Sinn der Erwagungen an den Beschwerdefuhrer

zuriickgewiesen.
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2.1. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 3'500 tragt die

Beschwerdegegnerin.

2.2, Die amtlichen Kosten des Rekursverfahrens von CHF 2000 tragt die
Beschwerdegegnerin, unter Verrechnung mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss

in gleicher Héhe.

2.3. Ausseramtliche Kosten werden weder fiir das Rekurs- noch flir das

Beschwerdeverfahren entschadigt.

Der Prasident Der a.o. Gerichtsschreiber

Eugster Tschumi
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 24.03.2016
	Steuerrecht, Art. 82 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 StG, Art. 178bis Abs. 2 StG. Der Verkauf von Wohnungen zu 14% bzw. 17.8% unter dem amtlichen Verkehrswert stellt eine verdeckte Gewinnausschüttung dar, wenn der Verkäufer immobilienkundig ist, kein Notverkauf vorliegt und zwischen Verkäufer und Käufer eine über das normale Mass hinausgehende Nähe ersichtlich ist. Die Behörden haben keine Tatsachen zu ergänzen, welche nicht aktenkundig sind und die der Beschwerdegegner trotz ausreichender Möglichkeiten ungenügend belegt hat. Geschäftsmässige Aufwände müssen zweifelsfrei begründet werden. Unangefochtene und damit rechtskräftig gewordene amtliche Schätzungen sind für die laufende Steuerperiode verbindlich (Verwaltungsgericht, B 2014/33). Entscheid vom 24. März 2016
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